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e) Für den Fall, dass wir eine verbindliche Lieferfrist aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, nicht 
 einhalten können, werden wir den Besteller über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich 
 informieren und hierbei die voraussichtliche neue Lieferfrist mitteilen. Für den Fall, das die Leistung  
 auch bis zum Ablauf der neuen Lieferfrist nicht verfügbar sein sollte, sind wir dazu berechtigt, ganz 
 oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Eine bereits erbrachte Gegenleistung des Bestellers  
 werden wir unverzüglich zurückerstatten.
 Als Fall der Nichtverfügbarkeit der Leistung in vorgenanntem Sinne gilt die nicht rechtzeitige und 
 ordnungsgemäße Eigenbelieferung durch Zulieferer, sofern wir ein kongruentes Deckungsgeschäft 
 abgeschlossen haben, höhere Gewalt oder unvorhersehbare Ereignisse, insbesondere Verzöge- 
 rungen im Rahmen von Arbeitskämpfen wie z.B. Streik und Aussperrung, behördliche Anordnun- 
 gen, nachträglicher Wegfall oder Einschränkung von Ausfuhr- oder  Einfuhrmöglichkeiten, z. B. auf- 
 grund von Embargos, Naturgewalten, Krieg, Aufruhr, Brandstiftung oder ähnlichen Ereignissen. Dies 
 gilt auch, wenn die Umstände bei unserem Vorlieferanten auftreten.
 Unsere gesetzlichen Rücktritts- und Kündigungsrechte sowie die gesetzlichen Vorschriften über 
 die Abwicklung des Vertrags bei einem Ausschuss der Leistungspflicht bleiben unberührt. Ebenfalls 
 unberührt bleiben die Rücktritts- und Kündigungsrechte des Käufers gemäß § 8 dieser allgemeinen 
 Geschäftsbedingung.
f) Die Einhaltung von Lieferfristen setzt weiter die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der 
 vertraglichen Verpflichtungen des Bestellers voraus. Eine zugesagte Lieferfrist beginnt insbesondere 
 erst nach Erhalt aller für die Ausführung des Auftrages erforderlicher Unterlagen und sonstige durch 
 den Besteller machende Angaben und, sofern vereinbart, nach Eingang einer Anzahlung oder Vor- 
 auszahlung.


